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FAMILIENPOLITIK

Willi Albers

Grundsatzfragen der Famtlienpolitik
Die Familienpolitik in der Bundesrepublik umfaßt inzwischen eine Vielzahl staatlicher 

Leistungen an Familien auf Bundes-, Länder- und Gemeindeebene. Lassen sich 
diese Leistungen einem konsistenten politischen Zielsystem zuordnen, oder bedarf es 

einer Neudefinition der Ziele und einer Reform der Maßnahmen der Familienpolitik?

Die Familienpolitik ist ein verhältnism äßig junger Po
litikbereich. Seit E inführung einer m odernen E in

kom m ensteuer wurde zwar die S teuer nach dem Fa
m ilienstand und der Familiengröße differenziert. Der 
Staat hat K inderarbeit verboten, und es hat Ansätze für 
einen M utterschutz gegeben. Durch die Einführung der 
allgem einen Schulpflicht wurde die vorher in der Verant
wortung der Familie liegende Ausbildung der Kinder auf 
den Staat übertragen. Transferzahlungen an Familien 
sind aber erst jüngeren Datums. Hier liegt ein Grund, 
weshalb staatliche Leistungen an Familien insbeson
dere von libera ler Seite abgelehnt werden. Man sieht in 
ihnen das Ergebnis wohlfahrtsstaatlichen Denkens; es 
sei nicht einzusehen, daß heute Familien staatlicher H il
fen bedürfen, während sie früher bei vie l n iedrigerem  
Einkommen ihre M itglieder aus eigener Kraft un terha l
ten hätten.

Nun sind allerd ings die Lebensbedingungen, unter 
denen der größte Teil der Bevölkerung im Industrieze ita l
ter leben mußte, heute nicht m ehr akzeptabel. Die Ar
beit von Kindern wurde ja  nicht um ihrer Ausbildung w il
len, sondern aus bitterer Not von den Eltern h ingenom 
men; die W ohnungsverhältn isse in den Industriestand
orten waren zum  größten Teil unerträglich, und viele Bür
ger waren gar nicht in der Lage, überhaupt eine Familie 
zu gründen und zu unterhalten. Trotzdem ist es ange
sichts der großen W ohlstandssteigerung seit der ersten 
Phase der Industria lisierung berechtigt, nach der Legiti
m ität m aterie ller Hilfen für Familien zu fragen.

Aufgaben der Familie

An erster Stelle ist zu untersuchen, welche Aufgaben 
die Familien in der Gesellschaft zu erfüllen haben und
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ob dabei Defizite bestehen, die für die Individuen z. 8. 
für die nachwachsende Generation oder für die Gesell
schaft negative Folgen haben.

Ist dies der Fall, Ist in einem  zweiten Schritt zu unter
suchen, ob staatliche Hilfen diese negativen W irkungen 
beseitigen können, in welchen Bereichen sie mit 
Schwerpunkt anzusetzen und w ie sie zweckm äßig aus
zugestalten sind.

Die erste Schw ierigkeit fü r die Fam ilienpolitik besteht 
darin, daß es im G egensatz zur Ehe an einer allgem ei
nen Definition der Familie fehlt. Im Sprachgebrauch wird 
vielfach in einer Eheschließung schon die G ründung ei
ner Familie gesehen. In der W issenschaft wird im allge
m einen aber erst von einer Familie gesprochen, wenn 
Kinder vorhanden sind. Dabei wird eine Ehe nicht als 
Voraussetzung angesehen. Dem entsprechend bilden 
A lle inerziehende m it ihren K indern, gleichgültig, ob sie 
ledig, verw itwet oder geschieden sind, eine Familie. 
Auch die Verwendung der beiden Begriffe: Ehe und Fa
m ilie im G rundgesetz bestätigt, daß der G esetzgeber 
Ehe und Familie unterschieden hat. Daß Kinder als not
wendig für das Vorhandensein e iner Familie angesehen 
werden, ergibt sich auch aus den der Familie in der Ge
sellschaft zugeordneten Aufgaben. Dazu gehören vor 
allem:

□  die G eburt und das Aufziehen von Kindern als Vor
aussetzung für den Bestand der G esellschaft;

□  die Daseinsvorsorge für die im Haushalt zusam m en
lebenden Angehörigen.

Neben der m ateriellen S icherung der Existenz soll die 
Familie ein G efühl der G eborgenheit und von m enschli
cher W ärme verm itteln. Dazu gehört auch die Verm itt
lung von W ertvorstellungen, die an altru istischen Verhal
tensweisen unter Überw indung des Do-ut-des-Prinzips 
orientiert sind; denn ohne Bereitschaft zur Übernahm e 
nicht bezahlter Aufgaben und Leistungen ist ein Z usam 
m enleben in der Familie nicht m öglich. Die Daseinsvor
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sorge schließt auch die Betreuung der alten G eneration 
mit ein. Bei einem Ausfall der Familie m achen die im 
mensen Kosten l<ollektiver Betreuungseinrichtungen 
die wichtige Leistung der Familie in diesem  Bereich 
deutlich. Trotzdem liegt das Schwergew icht d ieser A uf
gabe ebenfalls bei den Kindern.

Geänderte soziale Verhältnisse

Eine weitere Schw ierigkeit für die Fam ilienpolitik liegt 
in der zeitlichen Begrenzung der fam iliären Aufgaben. 
Soweit Hilfen zum Ausgle ich m aterieller Belastungen 
gewährt werden, ist es logisch, sie nur solange zu ge
währen, wie diese bestehen. Das ist in der Regel bis 
zum Ende der Ausbildung der Kinder der Fall, zu deren 
Finanzierung die Eltern verpflichtet sind.

Eine solche Abgrenzung sollte auch generell für Un- 
terhaltsverpflichtungen in den Familien eingeführt wer
den. Das BGB, das aus e iner Zeit stam m t, in der das Z u
sammenleben von drei G enerationen noch w eit verbrei
tet war, und das eine zeitlich unbegrenzte Unterhaltsver
pflichtung zwischen Verwandten in gerader Linie -  also 
nicht nur zwischen Eltern und Kindern, sondern auch 
zwischen Großeltern und Enkeln in beiden R ichtungen 
-vorschre ib t, sollte insofern geändert werden. Kritiker 
einer solchen E inschränkung der Unterhaltsverpflich
tungen, die darin eine Gefährdung des Zusam m enhalts 
der Familie sehen, verkennen die geänderten gesell
schaftlichen Rahm enbedingungen. Es kann für den Z u
sammenhalt der Familie w ichtiger sein, daß die a lle in le
bende W itwe eine existenzsichernde Rente erhält, als 
wenn über die Sozialhilfe die Kinder zwangsweise zum 
Unterhalt herangezogen werden. Das gleiche gilt für 
den Rückgriff der A rbeitslosenhilfe auf die Familie, wenn 
dabei z. B. die junge Generation, die eine eigene Fami
lie häufig an einem anderen O rt zu unterhalten hat, zum 
Unterhalt der Eltern verpflichtet wird. A rbeitslosigkeit 
sollte als gesellschaftliches Risiko angesehen werden, 
für das die Familie nicht aufzukom m en hat. Die Kritik 
richtet sich natürlich nur gegen die zwangsweise 
IJbertragung der U nterhaltsverpflichtung an die Familie. 
Freiwillige Unterstützungen innerhalb der Familie sind 
natürlich erwünscht und werden auch vie lfach ge 
währt.

Das Beispiel einer Änderung des Unterhaltsrechts 
zeigt, daß sich Fam ilienpolitik nicht auf gezie lte m ate
rielle Hilfen beschränkt, sondern daß für die Funktions
fähigkeit der Familien eine Anpassung gesellschaftli
cher Rahm enbedingungen ebenso w ichtig ist. Bei der 
Einführung einer kollektiven Sicherung für die alte G e
neration wurde den geänderten sozialen Verhältnissen 
Rechnung getragen. In anderen ähnlich ge lagerten Fäl
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len sind die gesetzlichen Regelungen noch nicht ange
paßt worden.

Abgrenzungsprobleme

Die Familie besteht auch nach Auslaufen der Ver
pflichtungen zur Unterstützung von Angehörigen weiter. 
Es m üssen dann allerd ings die Kriterien eindeutig fest
gelegt werden, bei deren Vorliegen ein Anspruch auf öf
fentliche Hilfen besteht, d. h. es bestehen zwei G ruppen 
von Familien, solche, die Ansprüche auf öffentliche H il
fen haben, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. 
Dabei kann die Richtschnur, daß die Hilfen nur solange 
gewährt werden, w ie Belastungen für die Familien be
stehen, freilich nicht im m er eingehalten werden. Zwar 
steht die Fortzahlung von Renten an H interbliebene für 
das „S terbevierte ljahr" oder die Besteuerung von W it
wen (W itwern) nach Steuerklasse 2 (Splittingverfahren) 
in der E inkom m ensteuer für das Jahr, das auf den Tod 
des Ehepartners folgt, dazu nicht im W iderspruch; denn 
hierbei handelt es sich nur um IJbergangsregelungen 
zur Vermeidung von sozialen Härten. Eine unbe
schränkte W eitergewährung von Hilfen, nachdem  die 
Kinder einen eigenen Haushalt gegründet haben und 
sich selbst unterhalten, m it der Begründung, dadurch 
sollte eine aus der Belastung durch das Aufziehen der 
Kinder resultierende Schlechterste llung (z. B. geringere 
Verm ögensbildung) ausgeglichen werden, ist dagegen 
nicht zu rechtfertigen. Eine nicht hinzunehm ende 
Schlechterste llung ist ein Indiz dafür, daß die Hilfen 
während der Belastungsphase unzureichend waren. 
Sie sollten deshalb während dieser Phase erhöht 
werden.

Schw ieriger ist es schon, eine befriedigende Rege
lung in solchen Fällen zu finden, in denen sich als Folge 
des Aufziehens von Kindern im A lter eine Schlechter
stellung der Familien ergibt. Wenn ein Ehepartner oder 
der a lle inerziehende Elternteil die Erwerbstätigkeit auf
gibt oder einschränkt, hat das eine Einbuße bei der A l
terssicherung zur Folge. Diese Schlechterste llung kann 
dadurch ausgeglichen werden, daß der Staat die aus 
dem  ausgefallenen Einkommen nicht m ehr gezahlten 
Beiträge übernim m t. Es ist aber auch möglich, die K in
dererziehungszeiten als beitragsfre ie Versicherungszei
ten anzuerkennen. Sie sind dann erst im A lter zu finan
zieren, wenn die Rentenansprüche zu erfüllen sind. Die 
Mittel können entweder über einen Solidarbeitrag der 
dann aktiven G eneration oder über einen S taatszu
schuß aufgebracht werden. Beruht die A lterssicherung 
auf dem Kapitaldeckungsverfahren w ie bei der privaten 
Lebensversicherung oder wird die gesetzliche Renten
versicherung, w ie dies von einigen W issenschaftlern 
vorgeschlagen wird, te ilweise auf ein Kapitaldeckungs
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verfahren umgestellt, dann wäre das erste Verfahren an
zuwenden; dem Um lageverfahren, bei dem  ein Teil der 
Erwerbseinkom m en der aktiven G eneration an die alte 
nicht m ehr erw erbstätige Generation übertragen wird, 
entspricht dagegen das zweite Verfahren. A ber abgese
hen von Fällen einer intertem poralen E inkom m ensüber
tragung kann als G rundregel gelten, daß die Hilfen an 
die Familien dann und nur solange zu leisten sind, wie 
sie durch das Aufziehen von Kindern und/oder die 
Pflege der alten Generation belastet sind.

Die fehlende Legaldefinition der Familie ist nicht nur 
ein form alrechtliches Problem; die daraus resultierende 
unscharfe Abgrenzung zw ischen Ehe und Familie hat 
auch zur Folge, daß das Verhältnis der Entlastungen 
zw ischen den beiden Institutionen falsch ist. Zwar ist es 
w ichtig, daß die Ehe als Institution geschützt wird, aber 
daraus ist noch nicht die Notwendigkeit von m ateriellen 
Hilfen abzuleiten, wie dies bei der Ermäßigung der E in
kom m ensteuer für Verheiratete, die beitragsfre ie M itver
sicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, 
wenn das Einkommen des M itversicherten bestim m te 
Grenzen nicht überschreitet, und Zuschlägen für Verhei
ratete bei Sozialeinkom m en oder Renten an H interb lie
bene ohne eigene Beiträge der Fall ist. Die Belastungen 
entstehen durch Kinder, und die Entlastungen sollten 
sich deshalb auch auf sie konzentrieren. Da die Mittel 
insgesam t beschränkt sind, entsteht durch die Überdo
tierung der Ehe eine unzureichende Entlastung der Fa
milien.

Unzureichende Aufgabenerfüllung

Am deutlichsten ist die unzureichende A ufgabenerfü l
lung der Familie bei der G eburt von Kindern. Die Gebur
tenzahlen der deutschen Bevölkerung (ohne Auslän
der) erreichen nur etwa 55 %  des zur Bestandserhal
tung der Gesellschaft notwendigen Umfangs.

Die Erziehungsaufgabe gegenüber den Kindern kolli
diert heute häufig mit dem W unsch einer beiderseitigen 
Erwerbstätigkeit der Ehepartner Zwar können teilweise 
geeignete Betreuungsm öglichkeiten innerhalb der Fa
milie oder in der Nachbarschaft (Tagesmütter) auch für 
K le inkinder gefunden werden; für ältere Kinder stehen 
kollektive Betreuungseinrichtungen zur Verfügung. 
Aber in vie len Fällen führt die Dreifachbelastung der 
M utter durch Beruf, Haushalt und Kinderbetreuung zu 
einer Überbelastung. Die Überforderung wird dadurch 
verschärft, daß nicht genügend oder nur schlechtbe
zahlte Teilzeitarbeitsplätze ohne Aufstiegsm öglichkei
ten zur Verfügung stehen, so daß voll gearbeitet wird. 
Auf der anderen Seite erwarten die Schulen m ehr Hilfe 
durch die E ltern ohne Rücksicht auf deren stärkere be

rufliche Belastung. Fehlentw icklungen bei K indern sind 
dann zu befürchten, wenn, infolge einer starken berufli
chen Belastung beider Eltern, Zuwendung durch eine 
großzügige Ausstattung m it Taschengeld ersetzt wird 
und die Familie als enge Lebensgem einschaft zwischen 
Kindern und Eltern nicht m ehr besteht.

Auch beengte W ohnverhältnisse führen zu Reibun
gen innerhalb der Familie, die bei extrem en Verhältnis
sen die Voraussetzungen für eine befriedigende Soziali
sation der Kinder gefährden '.

Trotz des gestiegenen W ohlstands sind also Fehlent
w icklungen in den Familien zu beobachten, die M aßnah
men des Staates rechtfertigen. Die unzureichende Re
produktion der Bevölkerung, die von den m eisten Politi
kern -  offensichtlich wegen des M ißbrauchs der Bevöl
kerungspolitik für m achtpolitische Zwecke in der NS- 
Zeit -  nicht oder nur am Rande erw ähnt wird, ist dabei 
an erster Stelle zu nennen. Dabei ist a llerd ings davon 
auszugehen, daß ökonom ische Hilfen im Rahmen des 
Fam ilien lastenausgleichs nur bedingt das G eburtenver
halten ändern können, wenn es nicht gelingt, die W ert
vorste llungen der Bevölkerung gleichzeitig zu verän
dern^. Die bisher dom in ierende sozia lpolitische Z ie lset
zung hat dagegen als Folge des gestiegenen W ohlstan
des an G ewicht verloren.

Ziele und Instrumente der Familienpolitik

Im einzelnen werden fo lgende Ziele m it der Fam ilien
politik verfolgt, die je nach dem  ihnen eingeräum ten Ge
w icht auch eine unterschiedliche Ausgestaltung des Fa
m ilien lastenausgle ichs zur Folge haben.

□  Die sozialpolitische Z ie lsetzung; Die le istungsbezo
genen M arkteinkom m en der Familien sollen an den 
durch Kinder bedingten unterschiedlichen Bedarf ange
paßt werden. Sie verfolgen dam it das gle iche Ziel wie 
andere bedarfsorientierte Sozialle istungen. Der von 
liberaler Seite vorgebrachte E inwand, der gestiegene 
W ohlstand m ache solche Leistungen überflüssig oder 
rechtfertige sie nur für Familien m it E inkom m en in der 
Nähe des Existenzm inim um s, hat hier die relativ größte 
Berechtigung.

□  M ateriell bedingte Engpässe sollen nicht ungleiche 
Entw icklungsm öglichkeiten für K inder zur Folge haben. 
Das trifft z.B. dann zu, wenn hohe Kosten bei einer lan-

' Vgl- G u tach ten  des W isse n sch a ftlich e n  B e ira ts  fü r F am ilien fragen  
be im  B u ndesm in is te rium  fü r Ju g e n d , Fam ilie  und  G esundhe it; Fam ilie  
und W ohnen, S ch riften re ih e  des B u n d o sm in is te rs  fü r Juge nd , Fam ilie  
u nd  G esundhe it, Bd, 20, S tu ttg a rt u. a. 1975,

 ̂ Vgl. W illi A  I b e r s : D ie B e e in flu ssung  d e r V e rha ltensw e isen  d e r F a
m ilie  m it ö kon om ischen  M itte ln , in: B, F e l  d e  r e r  (H rsg .): F am ilien la 
s te n a u sg le ich  und d e m o g ra p h isch e  E n tw ick lu ng , S ch riften  des  Vere ins 
fü r S o c ia lpo litik , Bd, 175, B e rlin  1988, S, 53-65.
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gen Ausbildung dazu führen, daß die E ltern auf eine so l
che Ausbildung der K inder verzichten. Das Ziel ist also 
eine verbesserte Chancengle ichheit für K inder

□  Die Familie soll von der G esellschaft eine Anerken
nung für das Aufziehen der nachwachsenden G enera
tion erhalten. Es handelt sich also um eine gese ll
schaftspolitische Begründung von Hilfen für die Fam i
lien.

□  Der Bestand der G esellschaft soll durch eine ausrei
chende Geburtenzahl gesichert werden. W ährend unter 
dem vorstehenden Ziel auch schon eine bevölkerungs
politische Zielsetzung subsum iert werden konnte, wird 
dieses Ziel jetzt ausdrücklich angesprochen.

Da die Ziele te ilweise auf die Interessen der Eltern, 
teilweise auf diejenigen der K inder und daneben auch 
auf die Belange der G esellschaft ausgerichtet sind, ist 
es nicht erstaunlich, daß je nach den politischen Prioritä
ten unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden.

Einfach ist die Entscheidung für die Ausgestaltung 
der Maßnahmen, wenn die Chancengle ichheit für K in
der verbessert werden soll. Soweit überhaupt finan
zielle Gründe für den Verzicht auf eine qualifiz ie rte A us
bildung relevant sind, beschränken sie sich auf die Be
zieher niedriger E inkom m en. Die Ausbildungsförderung 
läuft deshalb aus, wenn das elterliche E inkom m en be
stimmte Grenzen überschreitet. (Vgl. die e lte rnabhän
gige Förderung nach dem  Bundesausbildungsförde
rungsgesetz.) N icht zu vereinbaren m it d ieser Z ie lset
zung ist, daß für den gleichen Zweck einkom m ensteuer
liche Ausbildungsfreibeträge gewährt werden, d ie  m it 
steigendem Einkom m en entsprechend dem Progres
sionstarif zunehm en. Daß sie auch vom G esetzgeber 
als gleichartig angesehen werden, ergibt sich daraus, 
daß die steuerlichen Ausbildungsfre ibeträge um die aus 
öffentlichen M itteln gezahlte Ausbildungshilfe gekürzt 
werden (§ 33a Abs. 2 EStG). Die E inkom m ensteuer wird 
offenbar als H intertür benutzt, dam it auch besserverdie
nende Eltern in den Genuß einer Ausbildungsförderung 
kommen.

Leistungen, die als Anerkennung für das Aufziehen 
von Kindern gezahlt werden, müßten an sich nach der 
Qualität der E rziehungsleistung oder nach der dam it 
verbundenen Mühe (le icht und schwer erziehbare K in
der) differenziert werden. Da das nicht m öglich ist, kom 
men nur gleiche Beträge für alle K inder in Frage. Da im 
übrigen die gleichen M aßnahm en w ie bei der bevölke
rungspolitischen Z ielsetzung in Frage kommen, sind die

’  Die K a tho lische K irche ha t s ich  schon  im  M itte la lte r e ingehen d  m it 
dem  „sü n d ig e n “ C o itus  in te rru p tu s  beschä ftig t.

nachfolgend im Rahm en dieser Zielsetzung dargeste ll
ten Instrum ente auch für sie relevant.

Gründe des Geburtenrückgangs

Bei der bevölkerungspolitischen Z ie ls e tzu n g  ist Skep
sis angebracht, ob und wenn ja  in welchem  Umfang m a
terie lle Hilfen für Kinder überhaupt geeignet sind, das 
G eburtenverhalten zu  beeinflussen. Man ist sich nur e i
nig, daß eine m onokausale Erklärung für den G eburten
rückgang in der Bundesrepublik nicht ausreicht und daß 
psychologische, politische und ökonom ische Faktoren 
Z u sam m en w irke n .

Für einen ökonom isch zu erklärenden G eburtenrück
gang gibt es zwar das Beispiel der W eltw irtschaftskrise, 
und die steigenden G eburtenzahlen in der Bundesrepu
blik nach dem 2, W eltkrieg gingen m it dem  W irtschafts
wunder e inher Aber für den etwa M itte der 60er Jahre 
e insetzenden G eburtenrückgang versagen w irtschaftli
che Erklärungen; denn der Konjunktureinbruch Mitte 
der 60er Jahre war nur eine vorübergehende Erschei
nung; das W irtschaftswachstum  bei Vollbeschäftigung 
setzte sich fort. Zwei sehr e infache Erklärungen werden 
vorgebracht. Die eine geht von den nach Einführung der 
Pille gegebenen besseren Verhütungsm öglichkeiten 
aus. Wäre sie richtig, w äre der W unsch nach Kindern un
verändert geblieben; es wäre nur die Zahl der nicht ge
wünschten Kinder verringert worden. Aber da vorher 
auch schon M öglichkeiten der Em pfängnisverhütung 
bekannt waren und genutzt w urden^ sind Zweife l ange
bracht, ob diese einfache Erklärung zutrifft.

Das gilt auch für den Versuch, in der erleichterten Ab
treibung (soziale Indikation) die Ursache für den Gebur
tenrückgang zu sehen. Die Zahl von 78 000 Abtre ibun
gen deutscher Frauen im letzten Jahr vo rd e r L iberalis ie
rung des Schwangerschaftsabbruchs 1975 in England 
und in den N iederlanden, die etwa der Zahl der heute 
von den Ärzten in der Bundesrepublik gem eldeten jährli
chen Abtre ibungen entspricht, deutet darauf hin, daß 
auch diese Regelung keine große Bedeutung für den -  
im übrigen schon zehn Jahre früher e insetzenden -  G e
burtenrückgang besitzt.

Die zweite einfache Erklärung läßt sich auf die Formel 
bringen, daß W ohlstand verwöhnt, daß sich aber die 
technischen Erle ichterungen beim Aufziehen der K in
der nur beschränkt auswirken. Schon das Austragen 
des Kindes stellt für Frauen neun M onate lang eine er
hebliche Belastung dar. Nach der G eburt besteht für die 
Eltern eine D ienstbereitschaft rund um die Uhr, die sie 
daran hindert, die im Zuge des gestiegenen W ohlstands 
verlängerte und höher bewertete Freizeit nach eigenem 
Erm essen zu nutzen.
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W enn Eltern aus M ehrk indeiiam ilien erklären, daß es 
fraglich wäre, ob sie bei voller Kenntnis der k inderbe
dingten Belastungen sich für so viele Kinder entsch ie
den hätten, wird besser als durch Befragungen über 
eine hypothetische Situation deutlich, daß solche Bela
stungen das G eburtenverhalten bestim m en. Zwar wird 
dabei nicht auf ökonom ische Faktoren abgestellt, aber 
das Freizeitopfer und die erschwerten Lebensbedingun
gen können im Prinzip durch finanzielle Hilfen kom pen
siert werden, so daß eine Beeinflussung der Verhaltens
weisen durch ökonom ische Instrum ente nicht unm ög
lich erscheint.

Das gilt um so mehr, als das Aufziehen von Kindern 
m it ökonom ischen Nachteilen verbunden ist: Einmal 
fällt das Einkommen der Frau in der Regel für eine be
stim m te Zeit ganz aus oder wird durch den Übergang zu 
einer Teilzeitbeschäftigung verm indert; zum anderen 
steht sich die Familie als Folge davon im Verhältnis zu e i
nem kinderlosen Ehepaar oder einer Familie mit w en i
ger K indern im A lter hinsichtlich der Rentenansprüche 
schlechter.

Diese Interpretation kann zur Erklärung des Gebur
tenrückgangs beitragen. Solange es üblich war, daß 
Frauen keine qualifiz ierte Berufsausbildung erhielten 
und nach Abschluß der Schule im Hause blieben, bis sie 
in der Regel früh heirateten, trat durch Heirat und G e
burt von Kindern kein E inkom m ensausfall ein. Auch die 
Schlechterste llung der Familien im Alter hatte wegen 
der erheblich größeren Kinderzahl und der dadurch e in 
geschränkten Erwerbstätigkeit der Frauen eine ge
ringere Bedeutung; denn es war dam als normal, daß zur 
W itwenrente keine oder nur eine geringe eigene Versi
chertenrente der Frau hinzukam. Die Beschränkung der 
Freizeit in den Familien mit Kindern fällt außerdem w e
gen ihrer höheren Bewertung stärker als früher ins G e
wicht.

Sicher ist, daß geänderte W ertvorstellungen zu dem 
Rückgang der Geburten beigetragen haben. Aber w e
der die K irchen noch der S taat besitzen heute eine Auto
rität, mit deren Hilfe sie solche W ertvorstellungen än
dern könnten. Solche Änderungen können sich also nur 
aus der Überzeugung der Bevölkerung selbst entw ik- 
keln, daß eine einseitige Ausrichtung auf materielle 
W erte -  wie sie nach dem  Zweiten W eltkrieg notwendig 
war, um zu überleben -  auf längere Sicht keine befried i
gende Erfüllung für das Leben darstellt. Die S tudenten
unruhen Ende der 60er Jahre waren die erste Reaktion 
auf eine solche einseitige Ausrichtung; inzw ischen sind 
viele politische Ström ungen entstanden, die von dem 
gleichen Ausgangspunkt ausgehen, von denen aller
dings zu wünschen wäre, daß viele etwas weniger u topi

sche Vorstellungen von der G esellschaft hätten. Aber 
insgesam t sind die Aussichten auf eine Korrektur der 
W ertvorstellungen gestiegen.

Gegenmaßnahmen

Zwar sind diese W ertvorstellungen prim är nicht öko
nom isch bedingt; trotzdem  können aber geeignete öko
nom ische f\/laßnahmen dazu beitragen, sie zu ändern. 
Dabei kommt es darauf an, deutlich zu m achen, daß 
eine bestim m te Verhaltensweise von der Gesellschaft 
als w ichtig anerkannt wird. Das würde z.B. bei einer Auf
wertung der Mutter- und Hausfrauenrolle der Fall sein. 
Eine solche Beeinflussung des Bewußtseins setzt vor
aus, daß die Maßnahmen merklich sind. Steuervergün
stigungen erfüllen diese Bedingungen nur beschränkt 
und sind desha lb unter d iesem  G esich tspunkt weniger 
geeignet als direkte Ausgle ichszahlungen.

Zur Änderung des G eburtenverhaltens ist es deshalb 
w ichtig, die psychologischen W irkungen der Maßnah
men zu berücksichtigen. Diesem Kriterium  entsprechen 
beisp ie lsweise die beiden neu eingeführten Maßnah
men: das Erziehungsgeld und die Anerkennung der Er
z iehungsleistung bei der A lterssicherung. Das Erzie
hungsgeld m ildert zwar in e rster Linie den Einkom m ens
ausfall durch die G eburt und das Aufziehen von Kindern 
-  vordergründig w irkt es also im ökonom ischen Be
reich - ,  aber es trägt indirekt auch zur A ufwertung der 
Mutter- und Hausfrauenrolle bei, zum al wenn der Ge
setzgeber in der Ö ffentlichkeit auf dieses Ziel nach
drücklich hinweist. Das gleiche gilt für die Anerkennung 
von K indererziehungszeiten als be itragsfre ie Versiche
rungszeiten für die A lterssicherung. Die kürzeren Versi
cherungszeiten der M ütter m ehrerer K inder im Verhält
nis zu den Frauen in kinderlosen Ehen oder in Ehen mit 
weniger K indern verm indern nicht nur deren Schlechter
stellung im Alter, sondern werten dadurch auch die Er
ziehungsarbeit gegenüber der Erwerbsarbeit auf.

Richtig begründete M aßnahm en in diesem  Bereich 
können jedenfalls viel eher als eine Erhöhung des Kin
dergeldes, w ie z.B. die beschlossene Erhöhung des 
K indergeldes für das zweite Kind um 30 DM monatlich, 
zu e iner Bewußtseinsänderung beitragen. In d iesem  Zu
sam m enhang wäre auch eine weitere Änderung im 
Rentenrecht w ichtig. Das Rentenreform gesetz 1992 
sieht Änderungen vor, die eine F inanzierung der A lters
sicherung bis zum  Jahre 2010 sichern sollen. Die größte 
Deckungslücke, die durch Verringerung der G eburten
zahl bedingt ist, entsteht aber erst zw ischen 2010 und 
2030. Sie wird weitere Rentenkürzungen notwendig m a
chen, die nach dem bestehenden Rentenrecht A lle in
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stehende, kinderlos Verheiratete und Familien m it m eh
reren Kindern in g le ich e rw e ise  treffen werden.

Da die eigentliche Ursache für die Rentenkürzungen 
die nicht zur Bestandserhaltung ausreichende Kinder
zahl ist, ist es aber ungerecht, an d ieser Schlechterste l
lung auch die Familien m it drei und m ehr K indern zu be
teiligen, die die Belastung durch eine zur Bestandser
haltung notwendigen K inderzahl auf sich genom m en 
haben. Sie sollten deshalb von den zu erwartenden 
Rentenkürzungen ausgenom m en werden. Das könnte 
z.B. dadurch erreicht werden, daß für sie der jährliche 
Steigerungsatz für die Renten von 1,5% des Bruttoar
beitsentgelts um 0,1 Prozentpunkte für jedes Kind ge
kürzt wird, das an der K inderzahl von drei fehlt. A lle inste
hende und kinderlos Verheiratete würden danach also 
um 20% niedrigere Renten als Familien m it drei und 
mehr Kindern erhalten.

Nachdem die S icherung für die alte Generation von 
der Familie auf einen kollektiven S icherungsträger über
gegangen ist, ist in den Familien das Bewußtsein w e it
gehend verlorengegangen, daß die Existenzsicherung 
im Alter von einer ausreichenden K inderzahl abhängt, 
obwohl sich gesam tw irtschaftlich an dieser Tatsache 
nichts geändert hat. Durch entsprechende Ausnahm en 
von der Rentenkürzung oder durch eine je nach der K in
derzahl verringerte Kürzung kann der Bevölkerung die 
Tatsache wieder bewußt gem acht werden, daß man sich 
den Lasten des Aufziehens von Kindern in der aktiven 
Lebensphase nicht ohne Nachteile für die eigene 
Alterssicherung entziehen kann.

Fragwürdige Hilfen

Die W ohnungsversorgung gehört zu den weiteren 
Problemen, deren Bewältigung für Familien m it m ehre
ren Kindern schlecht ge löst ist. Schon bei der Suche 
nach einer geeigneten W ohnung sind Familien m it K in
dern benachteiligt, weil die Hauseigentüm er kinderlose 
Mieter vorziehen. Die hohe M ietbelastung stellt ein w e i
teres Hindernis für eine fam iliengerechte W ohnung dar, 
d.h. man scheut die höhere Belastung und wählt eine für 
weitere Kinder zu kleine W ohnung, so daß die Kinder
zahl beschränkt wird. Das W ohngeld, das die M ietbela
stung auf einen tragbaren Um fang reduzieren soll, ver
sagt gegenüber den M ehrkinderfam ilien weitgehend. 
Nur 11 % der Haushalte m it fünf und m ehr Personen er
hielten Wohngeld. Das ist auf die unzureichende Be
rücksichtigung von Kinderlasten zurückzuführen, bei 
denen nur das gezahlte Kindergeld bei der E inkom 
mensberechnung als „B e lastung“ angesetzt wird, d.h. 
also beim ersten Kind 50 DM m onatlich. Bei einem reali
stischen Ansatz der K inderkosten müßten die Kosten im

Durchschnitt m it 70%  derjenigen eines Erwachsenen 
angesetzt werden. Es müßte also vom  Pro-Kopf-E in
kom m en ausgegangen werden, um die Berechtigung 
auf W ohngeld zu prüfen.

Bei Leistungen, d ie m it einer sozialpolitischen Z ie lset
zung, also m it dem  Einbau von Bedarfsgesichtspunkten 
in die Verteilung der Einkom m en begründet werden, ist 
insbesondere strittig, ob und gegebenenfalls w ie sie mit 
der E inkom m enshöhe variieren sollen. W ürde ein gleich 
hoher Bedarf für alle Kinder unterstellt, so müßten die 
Entlastungen der Familien m it wachsendem  Einkom 
men abnehm en, weil man unterstellen kann, daß Bezie
her höherer Einkom m en einen größeren Teil der Kinder
kosten selbst tragen können. K inderfre ibeträge, die das 
steuerpflichtige Einkom m en m indern, wären m it einer 
solchen Zielsetzung unvereinbar, weil die Entlastung 
bei einem  progressiven E inkom m ensteuertarif mit 
wachsendem  Einkommen zunim m t. Geht man dagegen 
davon aus, daß mit wachsendem  Einkommen auch 
mehr für K inder ausgegeben wird, dann hängt die Diffe
renzierung der Entlastung davon ab, ob die Le istungsfä
higkeit der E ltern schneller oder langsam er als die A us
gaben für Kinder zunim m t. Da die Leistungsfähigkeit 
schw er zu m essen und auch das Einkom m en nur be
dingt exakt zu erm itteln ist, sind e inkom m ensunabhän
gige Hilfen, w ie sie lange Zeit beim Kindergeld bestan
den haben und für das erste Kind noch heute bestehen, 
ein akzeptabler Kompromiß.

Unter Berufung auf die Tatsache, daß mit w achsen
dem  Einkommen die steuerliche Leistungsfähigkeit zu 
nim m t -  vie lfach wird der progressive Tarif der E inkom 
m ensteuer so begründet - ,  werden einkom m ensteuerli
che Entlastungen gefordert, die sich überproportional 
zum Einkom m en in dem  gleichen Maße w ie die S teuern 
erhöhen. Dabei wird verkannt, daß Belastungen durch 
die S teuer und Entlastungen durch Vergünstigungen in 
entgegengesetzter R ichtung wirken. Eine Zunahm e der 
Leistungsfähigkeit führt m it steigendem  Einkom m en zu 
höheren Steuern; bei zunehm ender Leistungsfähigkeit 
erhöht sich aber die zum utbare E igenbelastung, d.h. die 
Notwendigkeit zu Entlastungen nimmt ab. Steuern und 
Entlastungen sollten sich also in Abhängigkeit von der 
E inkom m enshöhe mit entgegengesetzten Vorzeichen 
verändern. Das Festhalten besonders von Kreisen bes
serverdienender S teuerzahler an Regelungen, die ih
nen m it wachsendem  Einkom m en wachsende Entla
stungen bringen, kann man deshalb wohl nur m it der Er
wartung erklären, daß sie im Schutze der wenig transpa
renten steuerlichen Regelungen hoffen, ungerechtfer
tigte Vorteile behalten zu können.

In d iesem  Zusam m enhang wird auch diskutiert, ob es
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sich beim Fam ilienlastenausgleich um eine vertikale 
oder horizontale Um verte ilung handelt. Da der unter
schiedliche Bedarf in Abhängigkeit von der Fam ilien
größe M aßstab für die Um verte ilung ist und sich in jeder 
E inkom m ensschicht dieses Problem stellt, stehen inso- 
w/eif horizontale Um verte ilungselem ente im Vorder
grund. Daraus kann aber nicht gefolgert w/erden, daß in 
jeder E inkom m ensschicht isoliert ein Ausgle ich zw i
schen kinderarm en und kinderre ichen Familien sta ttfin
den soll. Bei g le icher K inderzahl unabhängig vom Ein
kommen würde das bedeuten, daß die Entlastungen für 
Kinder proportional zum Einkommen zunehm en. Das 
wäre eine m it den oben genannten Zielen kaum zu ver
einbarende Um verte ilungswirkung. Der Beitrag, den die 
Familien zur F inanzierung der Um verte ilung leisten, 
sollte sich vie lm ehr nach ihrer Leistungsfähigkeit (E in
kommen) richten. In der Regel wird also durch die F inan
zierung eine vertikale Um verte ilungskom ponente in den 
Fam ilienlastenausgleich hineinkom m en. Stellt man die 
Bem essung der Ausgle ichsleistungen, wie dies bei ihrer 
O rientierung am W ohlstandsniveau der Familien s inn
voll ist, auf eine Verringerung der Unterschiede im Pro- 
Kopf-E inkom m en ab, verschw indet der verm eintliche 
G egensatz zw ischen vertikaler und horizontaler Umver

teilung sow ieso; denn auch der Fam ilienlastenaus
gleich ist dann ein Instrum ent der vertikalen Um verte i
lung. Insofern ist es wenig hilfreich, die horizontale oder 
vertikale Um verte ilung als zwei a lternative Z iele der Fa
m ilienpolitik anzusehen.

Der H inweis auf die Finanzierung zeigt, daß sie eben
falls für die Um verte ilungsw irkung w ichtig ist. Zwar kann 
unabhängig davon, ob man für den Fam ilien lastenaus
gleich Steuererm äßigungen in der E inkom m ensteuer 
oder direkte Ausgle ichszahlungen anwendet, erreicht 
werden, daß sich bei einem gegebenen Leistungsein
kommen das verfügbare Nettoeinkom m en für jedes 
Kind um den vom G esetzgeber festgelegten Betrag er
höht. Das entspricht zwar der beabsichtigten D ifferen
zierung der Einkom m en nach dem Bedarf. Aber genau 
so w ichtig ist es zu untersuchen, wie sich das E inkom 
men der Familien m it K indern im Verhältnis zu der S itua
tion vor Einführung oder Änderung des Fam ilien lasten
ausgleichs verändert hat. W ird z. B. das Kindergeld aus 
Steuerm itteln finanziert, so ist es durchaus m öglich, daß 
sich die Familien m it einem Kind schlechter als vorher 
stehen, weil der zur Finanzierung des K indergeldes er
forderliche und von ihnen aufgebrachte Teil des Steuer
aufkom m ens größer als das em pfangene Kindergeld 
ist. Eine solche Finanzierung entspricht zwar dem 
„N onaffektationsprinzip“ , bei dem alle S teuereinnah
men zur Finanzierung aller Ausgaben dienen. Dieser 
finanzw issenschaftliche G rundsatz ist zur Finanzierung

öffentlicher G üter und D ienste geeignet, führt aber bei 
Ausgaben, die der Um verte ilung dienen, dazu, daß die 
beabsichtigten Hilfen für den zu begünstigenden Perso
nenkreis um ihren eigenen F inanzierungsbeitrag ge
kürzt werden. Brutto- und Nettow irkung fallen auseinan
der; oder anders form uliert, bei den betroffenen Bürgern 
wird von der linken in die rechte Hosentasche umver
teilt.

Klare Trennung

Bei Um verte ilungsm aßnahm en sollten deshalb die 
besser und schlechter zu ste llenden Personenkreise 
klar getrennt werden. Daß dies keine Utopie ist, zeigt die 
F inanzierung der A ltersrenten in den gesetzlichen Ren
tenversicherungen: die aktive Generation verzichtet auf 
einen Teil ihres E rwerbseinkom m ens zugunsten der al
ten nicht m ehr erw erbstätigen G eneration. Es würde 
auch niem and auf den G edanken kom m en, daß der Be
z ieher von Arbeitslosengeld selbst noch Beiträge zur Ar
be itslosenversicherung zahlt. Aber das K indergeld wird 
in der Regel von den Em pfängern selbst mitfinanziert. 
Die F inanzierung des Fam ilien lastenausgleichs sollte 
deshalb ebenfa lls so um gestellt werden, daß Belastete 
und Begünstigte klar getrennt werden. Das könnte z. B. 
dadurch geschehen, daß für S teuerpflichtige ohne Kin
der eine erhöhte E inkom m ensteuer und für Steuer
pflichtige m it einer überdurchschnittlichen Kinderzahl 
eine erm äßigte S teuer zu zahlen ist.

Ich habe für das Jahr 1966 gezeigt, w ie ein solches 
System  in der Bundesrepublik aussehen könnte und 
w elche Freiheitsgrade die Politiker bei der Festlegung 
der Nullinie der Um verte ilung zw ischen den Familien 
und der Ent- und Belastung je Kind besitzen'*. Das Sy
stem ist auch heute noch voll anwendbar, hätte aller
dings zur Folge, daß die Politiker offenlegen müßten, 
w elche Gruppen der Bevölkerung in welchem  Umfang 
schlechter gestellt würden, wovor sie sich naturgemäß 
scheuen. A ber gerade für den Erfolg bevölkerungspoliti
scher M aßnahm en ist deren M erklichkeit Vorausset
zung; außerdem würde die heute betriebene Augenw i
scherei, bei der der für das Kindergeld verausgabte 
Geldbetrag als Besserstellung der Familien m it Kindern 
„ve rkau ft“ wird, nicht m ehr m öglich sein. Die Effizienz 
des Fam ilienlastenausgleichs, auf die es letztlich an
kommt, würde deutlich verbessert; denn bei Beibehal
tung der heutigen Um verte ilungsm asse würde die Bes
serstellung der Familien m it K indern in dem Maße ver
stärkt, w ie ihr Beitrag zur F inanzierung wegfiele.

‘  Vgl. W illi A  I b e r s : Z u r  R e fo rm  des  F a m ilien las tenau sg le ichs  in der 
B u n d esrepub lik  D e u tsc fila n d , in: S o z ia le r F o rtsc firitt, H. 9 .1 9 6 7 .
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